17. JULI 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge und des Gesetzes vom 8. April 1965 zur Einführung der Arbeitsordnungen in Bezug auf das Zusammentreffen von Jahresurlaub und Arbeitsunfähigkeit


(Belgisches Staatsblatt vom 27. März 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG


17. JULI 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge und des Gesetzes vom 8. April 1965 zur Einführung der Arbeitsordnungen in Bezug auf das Zusammentreffen von Jahresurlaub und Arbeitsunfähigkeit


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - In das Gesetz vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge wird ein Artikel 31/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 31/2 - Bei krankheits- oder unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit, die während des Zeitraums eines Jahresurlaubs eintritt, teilt der Arbeitnehmer, wenn er sich nicht an der Adresse seines Wohnsitzes befindet, seinem Arbeitgeber unverzüglich die Adresse seines Aufenthaltsorts mit und legt ihm in Abweichung von Artikel 31 § 2 Absatz 2 und § 2/1 in jedem Fall ein ärztliches Attest vor. Auf dem ärztlichen Attest werden die Arbeitsunfähigkeit und deren vermutliche Dauer angegeben; außerdem wird vermerkt, ob sich der Arbeitnehmer im Hinblick auf eine Kontrolle gegebenenfalls zu einem anderen Ort begeben darf. Bei höherer Gewalt übermittelt der Arbeitnehmer das ärztliche Attest innerhalb einer angemessenen Frist.

	Für die Tage der Arbeitsunfähigkeit, die in den in Absatz 1 erwähnten Zeitraum eines Jahresurlaubs fallen, hat der Arbeitnehmer zu Lasten seines Arbeitgebers Anspruch auf seine normale Entlohnung gemäß den Artikeln 52, 70, 71 und 112.

	Spätestens zum Zeitpunkt der Vorlage gemäß Artikel 31 § 2 Absatz 3 des in Absatz 1 erwähnten ärztlichen Attests informiert der Arbeitnehmer, der von seinem Recht auf Beibehaltung seiner Urlaubstage ab dem Ende des Arbeitsunfähigkeitszeitraums Gebrauch machen möchte, den Arbeitgeber über diesen Antrag, unbeschadet des im Königlichen Erlass vom 30. März 1967 zur Festlegung der allgemeinen Modalitäten zur Ausführung der Gesetze über den Jahresurlaub der Lohnempfänger vorgesehenen Rechts auf Beibehaltung der Urlaubstage, die mit dieser Arbeitsunfähigkeit zusammenfallen.

	Der König kann nach Stellungnahme des Nationalen Arbeitsrates ein spezifisches Muster für ärztliche Atteste für Arbeitsunfähigkeiten, die während des Zeitraums eines Jahresurlaubs eintreten, festlegen. Die Verwendung dieses spezifischen Musters eines ärztlichen Attests ist fakultativ."


	Art. 3 - Artikel 6 § 1 Nr. 10 des Gesetzes vom 8. April 1965 zur Einführung der Arbeitsordnungen, ersetzt durch das Gesetz vom 12. August 2000, wird durch einen Buchstaben c) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"c) die vom Arbeitnehmer einzuhaltenden Formalitäten, wie in Artikel 31/2 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge festgelegt, wenn eine krankheits- oder unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit während des Zeitraums eines Jahresurlaubs eintritt,".


	Art. 4 - Artikel 14 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 7. Oktober 2022, wird durch eine Nummer 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"3. bei der Einfügung des in Artikel 6 § 1 Nr. 10 Buchstabe c) vorgesehenen Vermerks in die Arbeitsordnung oder der Abänderung dieses Vermerks in der Arbeitsordnung."


	Art. 5 - Vorliegendes Gesetz wird zwei Jahre nach seinem Inkrafttreten vom Nationalen Arbeitsrat evaluiert. Diese Evaluation wird der Abgeordnetenkammer zur Kenntnis gebracht.


	Art. 6 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

	Gegeben zu Brüssel, den 17. Juli 2023


PHILIPPE


Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE


